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2017-09 1. Auflage

In der vorliegenden Publikation ist für Personen- und Funktionsbezeichnungen immer die männliche Form
gewählt. Die Bezeichnungen gelten sinngemäss auch für weibliche Personen.

Allfällige Korrekturen zur vorliegenden Publikation sind zu finden unter www.sia.ch/korrigenda. 

Der SIA haftet nicht für Schäden, die durch die Anwendung der vorliegenden Publikation entstehen können.
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VORWORT

In der Bundesverfassung ist die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung explizit als ein Zweck der Schwei-
zerischen Eidgenossenschaft genannt. In der Strategie Nachhaltige Entwicklung (SNE) des Bundesrates spielt 
das nachhaltige Bauen eine wichtige Rolle. Die vorliegende Norm leistet einen Beitrag zur Umsetzung der in 
dieser Strategie formulierten nationalen Handlungsfelder und steht damit auch in Einklang mit den über-
geordneten 17 globalen Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals SDG) der Agenda 
2030.

Nachhaltiges Bauen ist mehr als das Bearbeiten von einzelnen Kriterien in den drei Bereichen Gesellschaft, 
Wirtschaft und Umwelt. Es basiert auf einer zukunftsweisenden, vernetzten Denkweise, löst Zielkonflikte und 
sucht Synergien innerhalb der teilweise divergierenden Kriterien. Erst eine Gesamtsicht ermöglicht es, früh-
zeitig Prioritäten zu setzen und so nachhaltige Lösungen zu entwickeln. 

Die Empfehlung SIA 112/1:2004 Nachhaltiges Bauen – Hochbau hat sich als ein grundlegend wichtiges und 
verbreitetes Instrument zur Verständigung und zur Planung von nachhaltigen Bauten im Hochbau erwiesen. 
Die Kommission hat sich dafür entschieden, diese Stärke beizubehalten und mit der Einführung von bereichs-
übergreifenden Leitfragen auf die Komplexität des nachhaltigen Bauens einzugehen. Gleichzeitig wird da-
durch eine übergeordnete Sicht im Planungsprozess unterstützt. 

Die vorliegende Norm richtet sich an öffentliche, professionelle und private Investoren und Bauherrschaften 
von Hochbauten sowie an die an der Planung Beteiligten. Die Norm bezweckt, dass Planer möglichst früh-
zeitig in die Entwicklung und Entscheidungsfindung von Projekten eingebunden werden, um so eine im Sinne 
der Nachhaltigkeit optimale Machbarkeit und gute bauliche Umsetzbarkeit der gefassten Ziele sicherzustel-
len. Der Zielvereinbarungskatalog wurde beibehalten und inhaltlich aktualisiert. Nachhaltigkeitsstandards und 
Zertifizierungsmodelle, welche auf der Struktur von SIA 112/1 aufbauen, können diese mit Messgrössen er-
gänzen. Europäische Normen (EN) zur Nachhaltigkeit ergänzen SIA 112/1 bezüglich Bewertungsmethodik der 
Nachhaltigkeit von Gebäuden. Es liegt jedoch im Kern der Sache, dass es immer auch nicht messbare und 
nicht verallgemeinerbare Kriterien geben wird.

Die vorliegende Norm stellt per se keine anerkannten Regeln der Baukunde dar. Als Verständigungsnorm 
bildet sie die Grundlage für die Vereinbarung von Zielen und den daraus abzuleitenden Leistungen des nach-
haltigen Bauens. Als Grundlage für ein Vertragsverhältnis müssen die beschriebenen Leistungen konkretisiert 
und eine für das Bauprojekt sinnvolle Auswahl getroffen werden. Die Regelung des Vertragsverhältnisses  
der Beauftragten erfolgt entsprechend ausschliesslich im Vertrag, der auf der Basis der Ordnungen SIA 102, 
SIA 103, SIA 104, SIA 105 und SIA 108 abgeschlossen wird. 

Das nachhaltige Bauen ist keineswegs statisch, sondern wird sich auch in Zukunft weiterentwickeln. In die-
sem Sinne bietet die vorliegende Norm eine offene Struktur, die im Planungsprozess ergänzt und bei Bedarf 
einem spezifischen Bauvorhaben angepasst werden kann. Ziel ist es, eine umfassende und vernetzte Denk-
weise zu fördern und zu unterstützen und so den Weg zur Realisierung nachhaltiger Bauten weiter zu ebnen.

Kommission SIA 112/1
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In der Kommission SIA 112/1 vertretene Organisationen

AHB Amt für Hochbauten Stadt Zürich
BAFU Bundesamt für Umwelt
BFE Bundesamt für Energie
BWO Bundesamt für Wohnungswesen
eco-bau Verein eco-bau, Nachhaltigkeit im öffentlichen Bau
FHNW Fachhochschule Nordwestschweiz
SBB Schweizerische Bundesbahnen
SIA GS SIA-Geschäftsstelle
SIA KH SIA-Kommission für Hochbaunormen
SIA KNU SIA-Kommission für Nachhaltigkeits- und Umweltnormen
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